
 
 

Amtliche Bekanntmachung 

Verfahrensordnung des Ausschusses zur  
Schlichtung von Lehrlingsstreitigkeiten 

Aufgrund der Beschlüsse des Berufsbildungsausschusses vom 26.10.2010 und der Vollversammlung 
vom 30.11.2010 erlässt die Handwerkskammer Kassel als zuständige Stelle gemäß § 67 Absatz 3 Satz 2 
der Handwerksordnung (HwO) die folgende Verfahrensordnung des Ausschusses zur Schlichtung von 
Lehrlingsstreitigkeiten: 

§ 1 Errichtung und  
Zusammensetzung 

(1) Zur Schlichtung von Streitigkeiten 
zwischen Ausbildenden und Lehrlingen 
(Auszubildenden) kann die Handwerks-
innung gemäß § 67 Absatz 3 HwO, § 
111 Absatz 2 Arbeitsgerichtsgesetz ei-
nen Ausschuss errichten.  
(2) Dem Ausschuss müssen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer in gleicher Zahl an-
gehören (§ 111 Absatz 2 Satz 1 ArbGG). 
Für die Bildung des Ausschusses gelten 
im Übrigen die Bestimmungen der In-
nungssatzung. Die vorsitzende Person 
soll die erforderlichen juristischen 
Kenntnisse haben und mit dem Ausbil-
dungswesen vertraut sein. 
(3) Das Verfahren vor dem Ausschuss 
richtet sich nach den Bestimmungen 
dieser Verfahrensordnung. 
(4) Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus. Für bare Auslagen 
und Zeitversäumnis wird eine Entschä-
digung gewährt. 

§ 2 Zuständigkeit 

(1) Der Ausschuss ist für alle Berufsaus-
bildungsverhältnisse der in der Hand-
werksinnung vertretenen Handwerke 
ihres Bezirks zuständig (§ 67 Absatz 3 
HwO). Die Zuständigkeit besteht für 
Innungsmitglieder und Nicht-
Innungsmitglieder gleichermaßen und 
umfasst alle in der Lehrlingsrolle der 
Handwerkskammer eingetragenen 
Ausbildungsverhältnisse. 
(2) Der Ausschuss entscheidet über 
Streitigkeiten 
a) aus dem Ausbildungsverhältnis 
b) über das Bestehen oder Nichtbeste-
hen eines Ausbildungsverhältnisses 
c) aus unerlaubten Handlungen, soweit 
diese mit dem Ausbildungsverhältnis 
im Zusammenhang stehen. 

(3) Die Zuständigkeit des Ausschusses 
entfällt, wenn das Ausbildungsverhält-
nis bei Anrufung des Ausschusses un-
streitig nicht mehr besteht. 
(4) Der Ausschuss entscheidet über die 
Nichtzuständigkeit im schriftlichen 
Verfahren durch Beschluss. 

§ 3 Vorsitz 

Soweit die Satzung der Innung keine 
abweichende Bestimmung enthält, be-
stimmt der Ausschuss aus seiner Mitte 
eine vorsitzende Person. Der Vorsitz lei-
tet die Sitzungen. 

§ 4 Beschlussfähigkeit und  
Beschlüsse 

(1) Der Ausschuss ist beschlussfähig, 
wenn alle Mitglieder anwesend sind. 
(2) Beschlüsse werden mit Stimmen-
mehrheit gefasst. 

§ 5 Anrufung des Ausschusses 

(1) Der Ausschuss wird nur auf Antrag 
von Auszubildenden oder Ausbilden-
den tätig. Ist ein Beteiligter minderjäh-
rig, so kann der Antrag nur von den ge-
setzlichen Vertretern gestellt werden. 
(2) Der für die Anrufung des Ausschus-
ses erforderliche Antrag ist der Ge-
schäftsstelle des Ausschusses schriftlich 
einzureichen oder mündlich zu Proto-
koll zu geben. Die Geschäftsstelle leitet 
den Antrag unverzüglich der vorsitzen-
den Person zu. 

§ 6 Inhalt des Antrages 

(1) Der Antrag muss enthalten: 
a) die Bezeichnung der Beteiligten (An-
tragstellerin oder Antragsteller und An-
tragsgegnerin oder Antragsgegner) 
b) ein bestimmtes Antragsbegehren 
c) die Unterschrift des Antragstellers. 

Der Antrag soll eine Begründung des 
Antragsbegehrens enthalten. Der Be-
rufsausbildungsvertrag ist dem Antrag 
beizufügen. 
 
(2) Bei unvollständigen oder unklaren 
Anträgen hat die Geschäftsstelle auf Er-
gänzung oder Richtigstellung hinzuwir-
ken. 

§ 7 Ladung und Zustellung 

(1) Der Vorsitz setzt den Termin für die 
mündliche Verhandlung zum frühest-
möglichen Zeitpunkt fest. Mit der Ein-
berufung des Ausschusses ist den bei-
sitzenden Personen eine Ausfertigung 
des nach § 5 gestellten Antrages zur 
übersenden. 
(2) Die Geschäftsstelle lädt die Beteilig-
ten zur mündlichen Verhandlung. Der 
Antragsgegnerschaft ist die Ladung mit 
dem Antrag durch Postzustellungsur-
kunde oder mittels 
Einwurfeinschreiben zuzustellen. Ist 
der Antragsgegner oder die Antrags-
gegnerin noch nicht volljährig, so sind 
gesetzliche Vertreter in gleicher Weise 
zu laden. 
(3) Die Beteiligten sind in der Ladung 
auf die Folgen ihres Nichterscheinens 
im Verhandlungstermin (§ 17 Abs. 1 
und 2) sowie die Zulässigkeit einer Ver-
tretung (§ 8) hinzuweisen. Ihnen ist fer-
ner mitzuteilen, dass nur zum Verhand-
lungstermin beigebrachte Beweismittel 
Gegenstand einer Beweiserhebung sein 
können (§ 11 Abs. 2) und jeder Beteilig-
te die Kosten für die selbst beigebrach-
ten Beweismittel zu tragen hat (§ 18 
Abs. 2). 
(4) Zur Vorbereitung der mündlichen 
Verhandlung ist die Antragsgegner-
schaft in der Ladung aufzufordern, et-
waige gegen den Antrag zu erhebende 
Einwendungen und Beweismittel dem 
Vorsitzenden des Ausschusses über die 



 
 

Geschäftsstelle unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen.  
(5) Die Ladungsfrist beträgt mindestens 
eine Woche. Der Vorsitz kann mit Zu-
stimmung der Beteiligten diese Frist 
abkürzen. 

§ 8 Bevollmächtigte und 
 Beistände 

Die Beteiligten können die Verhand-
lungen vor dem Ausschuss selbst füh-
ren oder sich vertreten lassen. Für die 
Vertretung gilt § 11 Absatz 2 ArbGG. 

§ 9 Öffentlichkeit 

(1) Die Verhandlung vor dem Aus-
schuss ist nicht öffentlich. 
(2) Der Vorsitz kann Personen zur Ver-
handlung zulassen, wenn diese ein be-
rechtigtes Interesse nachweisen. 

§ 10 Ablehnung des Vorsitzes 
und der beisitzenden Perso-
nen 

 (1) Der Vorsitz und die beisitzenden 
Personen können von den Beteiligten 
wegen Besorgnis der Befangenheit gem. 
§ 42 ZPO abgelehnt werden. 
(2) Die Entscheidung fällt der Aus-
schuss; hierbei darf die betroffene Per-
son nicht mitwirken. Ergibt sich für die 
Ablehnung keine Mehrheit, so ist der 
Antrag zurückzuweisen. Die Entschei-
dung ist endgültig. 

§ 11 Verfahren vor dem  
Ausschuss 

(1) Beiden Beteiligten ist Gehör zu ge-
währen. Während des gesamten Ver-
fahrens soll die gütliche Erledigung des 
Streites angestrebt werden. Das Verfah-
ren ist so schnell wie möglich durchzu-
führen. 
(2) Der Vorsitz ist verpflichtet, die zum 
Verhandlungstermin beigebrachten 
Beweise zu erheben, soweit sie zur Klä-
rung des Sachverhaltes erforderlich 
sind. Bildet der Ausbildende nicht sel-
ber aus, kann das persönliche Erschei-
nen der mit der Ausbildung beauftrag-
ten Person angeordnet werden. 
(3) Eine Beeidigung der Beteiligten, 
Zeugen oder Sachverständigen ist un-
zulässig. Zur Entgegennahme von ei-
desstattlichen Versicherungen ist der 
Ausschuss nicht berechtigt. 

§ 12 Vertagung 

Falls für die weitere Aufklärung der 
strittigen Angelegenheit ein weiterer 
Verhandlungstermin unumgänglich ist, 

kann der Ausschuss die Vertagung der 
Verhandlung beschließen. Mit dem Be-
schluss über die Vertagung ist zugleich 
der neue Verhandlungstermin zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt festzusetzen. 
Der Ausschuss soll in der gleichen Be-
setzung zusammentreten. 

§ 13 Abschluss der Verhand-
lung 

Die Verhandlung kann abgeschlossen 
werden durch:  
a) gütliche Einigung (§ 14, Vergleich) 
b) Spruch des Ausschusses (§ 15 Absatz 
1, Spruch) 
c) die Feststellung des Ausschusse, dass 
weder eine Einigung noch ein Spruch 
möglich war (§ 16, Nichtzustande-
kommen eines Spruchs) 
d) Säumnisspruch (§ 17, Nichterschei-
nen eines Beteiligten) 
e) Rücknahme des Antrages, die vom 
Ausschuss festzustellen ist. 

§ 14 Vergleich 

(1) Ein vor dem Ausschuss geschlosse-
ner Vergleich ist zu protokollieren (§ 
19) und von den Beteiligten zu unter-
zeichnen. 
(2) Im Vergleich ist auch festzuhalten, 
welche Kosten die beteiligten Personen 
jeweils zu tragen haben; dabei kann ei-
ne von § 18 Abs. 2 S. 1 und 2 abwei-
chende Regelung getroffen werden. 

§ 15 Spruch 

(1) Sofern das Verfahren keine ander-
weitige Erledigung findet, hat der Aus-
schuss einen Spruch mit Stimmen-
mehrheit zu fällen. 
(2) Über den Spruch wird in Abwesen-
heit der Beteiligten beraten. Der Spruch 
ist gem. § 19 zu protokollieren. Der 
Spruch ist schriftlich zu begründen, 
soweit die Beteiligten hierauf nicht 
ausdrücklich verzichtet haben. Ein sol-
cher Verzicht ist in der Niederschrift zu 
vermerken. Die schriftliche Begrün-
dung kann nachträglich durch den Vor-
sitz erfolgen. 
(3) Die Verkündung des Spruches findet 
in unmittelbarem Anschluss an die 
mündliche Verhandlung statt. Dabei 
soll auch der wesentliche Inhalt der 
Entscheidungsgründe mitgeteilt wer-
den. Sind weder Antragsteller noch An-
tragsgegner anwesend oder vertreten, 
so kann von der Verkündung Abstand 
genommen werden. 
(4) Der Spruch soll innerhalb von einer 
Woche nach Verkündung ausgefertigt 
werden. Die vom Vorsitz unterzeichne-
te Ausfertigung ist den Beteiligten mit 

Begründung (Abs. 2) und Rechtsmittel-
belehrung unverzüglich durch Postzu-
stellungsurkunde oder 
Einwurfeinschreiben zuzustellen. Die 
Zustellung kann unterbleiben, wenn die 
Beteiligten im Verhandlungs- oder Ver-
kündungstermin unter ausdrücklicher 
Anerkennung der Entscheidung darauf 
verzichten. Der Verzicht ist im Protokoll 
(§ 19) aufzunehmen. 

§ 16 Nichtzustandekommen 
eines Spruchs 

Kommt im Ausschuss keine Entschei-
dung zustande, sind die Beteiligten 
durch mündliche Verkündigung davon 
zu unterrichten. Den Beteiligten ist eine 
Niederschrift gem. § 19 zusammen mit 
einer Rechtsmittelbelehrung durch 
Postzustellungsurkunde oder 
Einwurfschreiben zuzustellen. 

§ 17 Nichterscheinen von  
Beteiligten im Termin 

(1) Erscheint die antragstellende Partei 
im Termin zur mündlichen Verhand-
lung nicht und lässt sich auch nicht ver-
treten (Säumnis), so ist auf Antrag der 
Antragsgegnerschaft ein Versäumnis-
spruch dahingehend zu erlassen, dass 
die antragstellende Partei mit dem An-
tragsbegehren abgewiesen wird. 
(2) Bei Säumnis der Antragsgegner-
schaft ist dem Antragsbegehren auf An-
trag der antragstellenden Partei statt-
zugeben, sofern die Begründung den 
Antrag rechtfertigt. 
(3) Dem Antrag auf Erlass eines Ver-
säumnisspruches ist nicht stattzuge-
ben, wenn die nicht erschienene Person 
nicht fristgerecht (§ 7 Absatz 5) geladen 
worden war und der Hinweis auf die 
Folgen des Nichterscheinens im Ver-
handlungstermin (§ 7 Absatz 3) gefehlt 
hat.  
(4) §§ 20 und 21 gelten für den auf-
grund der Säumnis einer beteiligten 
Person erlassenen Spruch entspre-
chend. 

§ 18 Kosten 

(1) Die durch die Tätigkeit des Aus-
schusses entstehenden Kosten trägt die 
Innung. Sie kann den beteiligten Aus-
bildenden nach ihrer Gebührenord-
nung in Anspruch nehmen. 
(2) Jeder Beteiligte trägt die ihm durch 
das Verfahren entstandenen Kosten 
selbst. Zeugen und Sachverständige 
sind von dem Beteiligten zu entschädi-
gen, der sie zum Beweis seiner Behaup-
tungen angeboten hat. Hat die Innung 
diese Kosten für einen Beteiligten ver-



 
 

auslagt, so sind ihr diese Auslagen von 
diesem Beteiligten zu erstatten. 
(3) Wenn die Regelung des Absatzes 2 
zu unbilligen Härten führen würde, 
kann der Ausschuss durch Spruch eine 
Kostenentscheidung fällen. 

§ 19 Niederschrift 

(1)Über die Verhandlung ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. Die Niederschrift 
kann von einem Mitglied des Ausschus-
ses oder von einer besonderen für die-
sen Zweck vom Vorsitz bestellten Per-
son aufgenommen werden. § 160 a ZPO 
gilt entsprechend. Die Niederschrift 
enthält:  
a) den Ort und Tag des Termins 
b) den Namen der vorsitzenden Person, 
der Beisitzer und der Protokoll führen-
den Person 
c) die Bezeichnung des Verfahrens nach 
Beteiligten und Gegenstand 
d) die Angabe der erschienenen Betei-
ligten, Bevollmächtigten und Beistände 
e) die wesentlichen Angaben über Ver-
lauf und Ergebnis des Termins. 
(2) Die Niederschrift ist vom Vorsitz 
und von der protokollführenden Person 
zu unterzeichnen. 
 

§ 20 Anerkennung eines 
Spruchs und Klagefrist  

(1) Ein vom Ausschuss gefällter Spruch 
(§§ 15, 17) wird nur wirksam, wenn er 
innerhalb einer Woche nach Zustellung 
anerkannt wird. Die Anerkennung des 
Spruches kann im Falle des Zustel-
lungsverzichts nach § 15 Absatz 4 S. 3 
im Verhandlungstermin schriftlich oder 
im Übrigen zu Protokoll der Geschäfts-
stelle der Innung erklärt werden. 
(2) Die Geschäftsstelle hat die Beteilig-
ten unverzüglich davon zu unterrich-
ten, ob der Spruch anerkannt wurde. 
Bei Nichtanerkennung sind die Beteilig-
ten darauf hinzuweisen, dass eine Klage 
beim zuständigen Arbeitsgericht nur 
binnen zwei Wochen nach ergangenem 
Spruch zulässig ist. 
(3) Ein von den Beteiligten anerkannter 
Spruch besitzt die Rechtskraft eines Ur-
teils. 

§ 21 Zwangsvollstreckung 

Aus Vergleichen, die vor dem Aus-
schuss geschlossen sind und aus Sprü-
chen des Ausschusses, die von beiden 
Beteiligten anerkannt sind, findet die 
Zwangsvollstreckung nach Maßgabe 
der §§ 107, 109 Arbeitsgerichtsgesetz 
statt, wenn der Vergleich oder der 
Spruch vom Vorsitz des Arbeitsgerichts, 
das für die Geltendmachung des An-
spruchs zuständig wäre, für vollstreck-
bar erklärt worden ist. 

§ 22 Inkrafttreten,  
Genehmigung 

Diese Verfahrensordnung tritt nach ih-
rer Genehmigung durch das Hessische 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung am 1. Januar 
2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bis-
herige Verfahrensverordnung des Aus-
schusses zur Schlichtung von Lehr-
lingsstreitigkeiten in der Fassung vom 
29.09.2006 außer Kraft. 
 
Kassel, den 18.03.2011 
HANDWERKSKAMMER      KASSEL 
Präsident              Hauptgeschäftsführer 
Heinrich Gringel  Andreas Klaeger 
 
Diese Verfahrenordnung wurde am 17. 
Januar 2011 durch das Hessische Minis-
terium für Wirtschaft, Verkehr und 
Landesentwicklung mit Az.: IV 4-6 099-
06-17#002 aufsichtsrechtlich geneh-
migt. 
 
Hinweis: 
Die „Gemeinsame Leitlinie für die 
Schlichtungsausschüsse im Handwerk“ 
des Deutschen Handwerkskammerta-
ges (DHKT) und des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB) vom März 
2010 sind Bestandteil dieser Verfah-
rensordnung, und bei der Anwendung 
dieser Verfahrensordnung zu beachten.  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Gemeinsame Leitlinien für die 
Schlichtungsausschüsse im 

Handwerk 
Diese Leitlinien sind Teil der Verfahrensordnung des Aus-
schusses zur Schlichtung von Lehrlingsstreitigkeiten, die be-
reits in der DHZ Nr. 6 vom 18. März 2011 veröffentlicht wor-
den sind, und werden nun ergänzend bekannt gegeben. 

Die Ausschüsse zur Schlichtung von 
Lehrlingsstreitigkeiten leisten einen 
wichtigen Beitrag für ein stabiles Ver-
hältnis zwischen Ausbildenden und 
Lehrlingen. Ihre Aufgabe ist die Streit-
beilegung im Konfliktfall und die Suche 
nach interessengerechten Lösungen zur 
Vermeidung von gerichtlichen Ausei-
nandersetzungen. 
Im Handwerk sind die Schlichtungs-
ausschüsse bei den Innungen angesie-
delt. Die Handwerkskammern erlassen 
Vorschriften über das Verfahren vor 
den Schlichtungsausschüssen. Darüber 
hinaus überwachen die Kammern das 
Schlichtungswesen im Rahmen ihrer 
allgemeinen Rechtsaufsicht über die 
Innungen. 
DHKT und DGB haben sich gemeinsam 
auf eine Muster-Schlichtungsordnung 
für die Ausschüsse zur Schlichtung von 
Lehrlingsstreitigkeiten verständigt. Die-
se wird den Handwerkskammern zum 
Erlass empfohlen.  
In diesem Zusammenhang betonen 
DHKT und DGB ihr gemeinsames Ver-
ständnis zu den nachfolgenden Punk-
ten: 

1. Gesellenausschuss als  
Voraussetzung für die Errich-
tung eines Schlichtungsaus-
schusses durch die Innung  

Gem. § 111 Absatz 2 S. 1 ArbGG müssen 
dem Schlichtungsausschuss Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl 
angehören. Die Errichtung der Aus-
schüsse obliegt den Innungen. DHKT 
und DGB gehen gemeinsam davon aus, 
dass Innungen nur dann einen Schlich-
tungsausschuss errichten können, 
wenn für die Innung ein Gesellenaus-
schuss besteht. Die Benennung von Ar-
beitnehmern kann nur über den Gesel-
lenausschuss erfolgen. Der Gesellen-
ausschuss ist nach § 68 Absatz 2 Nr. 6 
HwO auch an der Wahl oder Benen-
nung eines möglichen externen Aus-
schussvorsitzenden zu beteiligen. 

2. Neutralität des Vorsitzes 

Die nach § 111 Absatz 2 S. 1 ArbGG ge-
forderte paritätische Besetzung der 
Schlichtungsausschüsse mit Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern schließt es 
nicht aus, für den Ausschuss eine weite-
re Person als Vorsitzende/-n zu be-
stimmen. 
DHKT und DGB sind sich darüber ei-
nig, dass ein externer Vorsitz im 
Schlichtungsausschuss zur Neutralität 
gegenüber den Schlichtungsparteien 
verpflichtet ist und von seiner berufli-
chen Stellung weder der Arbeitgeber- 
noch der Arbeitnehmerseite zugerech-
net werden darf. 
Da für die Ausübung des Amtes des/der 
Ausschussvorsitzenden sowohl juristi-
sche Kenntnisse als auch Erfahrungen 
mit der Berufsausbildung gefordert 
sind, eignen sich folgende Personen-
gruppen besonders für dieses Amt:  
• Juristen/-innen, wie z. B. Rechts-
anwälte/-innen, Richter/-innen, Ver-
waltungsjuristen/-innen  
• Mitarbeiter/-innen der Handwerks-
kammern, insbesondere aus dem Be-
reich der Berufsbildung. 
Das Amt des externen Vorsitzes soll 
nicht Personen übertragen werden, die 
in erster Linie die Arbeitgeber- oder die 
Arbeitnehmerseite im Handwerk reprä-
sentieren. Hierzu gehören z. B.:  
• Beschäftigte von Innungen, Kreis-
handwerkerschaften und Wirtschafts-
verbänden  
• Obermeister/-innen  
• Gewerkschaftssekretäre/-innen. 

3. Freistellung für die Tätig-
keit im Schlichtungsausschuss 
und Kostenerstattung zuguns-
ten der Arbeitgeber 

Die Tätigkeit im Schlichtungsausschuss 
ist ehrenamtlich. Eine Freistellungsver-
pflichtung des Arbeitgebers für die 
Ausübung dieser Tätigkeit ist gesetzlich 
nicht vorgeschrieben. Zum Schutze 
dieser wichtigen Ehrenamtsfunktion, 
die mit der ehrenamtlichen Richtertä-
tigkeit (Schöffenamt) vergleichbar ist, 
sollen die Arbeitgeber ihre Mitarbei-
ter/-innen jedoch in Anlehnung an § 69 



 

 

Absatz 4 HwO freistellen. Hierauf sollen 
die Innungen hinwirken. 
Es wird empfohlen, dass die Innungen 
die Regelung des § 73 Absatz 1 HwO für 
die Schlichtungsausschüsse durch Sat-

zungsrecht analog zur Anwendung 
bringen und die Lohn- und Lohnne-
benkosten auf Antrag des Arbeitgebers 
erstatten. 
Berlin, März 2010 

 
 


